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Eigentlich hat die KBV schon längst
die Entscheidung gefällt, Dienstleister
sein zu wollen. Und doch wird immer
noch sehr kontrovers darüber disku-
tiert. Köhler kritisierte, es handle sich
hier um eine Funktionärsdebatte, „die
mit dem Wohl und dem Interesse
unserer Mitglieder vor Ort nur noch
sehr wenig zu tun hat“. Es sei eine
Diskussion darüber, wie sich das Ver-
hältnis von KBV und KVen untereinan-
der und zu den Berufsverbänden in
Zukunft gestalte. Vor allem das Ver-
hältnis von KBV/KV und Hausärztever-
band müsse dringend geklärt werden.
Der Hausärzteverband reklamiere für
sich eine Art Alleinvertretungsan-
spruch – „den hat er aber nicht“. 
Hausärzte seien und blieben Pflicht-
mitglieder der KVen und hätten
einen Anspruch darauf, von den KVen
und der KBV genauso gut vertreten
und behandelt zu werden wie die
Fachärzte und Psychotherapeuten.

Köhler beschwört Einigkeit
Er beschwor in Münster die Einigkeit.
Anstatt die Differenzen öffentlich

auszutragen, sollte man den Kran-
kenkassen als den Vertragspartnern
in den selektiven Verträgen keine
Chance bieten, die Ärzte gegeneinan-
der auszuspielen. Künftig haben es
die Ärzte nicht mehr mit einer Viel-
zahl von Krankenkassen zu tun, die
untereinander in einem einge-
schränkten Wettbewerb stehen und

durch sieben unterschiedliche Kas-
senverbände vertreten werden. Statt-
dessen gebe es nur einen einzigen
Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen. Wenn die Ärzte diesem Spit-
zenverband ein Gegengewicht bieten
wollten, bräuchten sie unabdingbar
eine starke organisierte Interessen-
vertretung, die versorgungsebenen-

Ausgezeichnete Patientenversor-
gung in Bayern
Die Kassenärztliche Vereinigung
Bayerns (KVB) steht für ausgezeich-
nete Patientenversorgung. Ziel aller
Bemühungen ist es, den Patienten in
Bayern Zugang zu einer flächende-
ckenden und qualitativ hochwerti-
gen medizinischen Versorgung zu
ermöglichen. Um dieses Ziel zu
erreichen, sind wir bestrebt, moder-
ne und leistungsfähige Strukturen
aufzubauen und zu betreiben sowie
kompetente Dienstleistungen für das
Gesundheitswesen anzubieten. Die
Fortsetzung der Qualitätsoffensive in
der Patientenversorgung spiegelt die
Philosophie der KVB wider. Wir
gestalten die Zukunft unserer Mit-
glieder und handeln proaktiv im
Zusammenhang mit den Entwick-
lungen im Gesundheitswesen. 

Im Rahmen dieser Zielsetzung
fokussieren wir uns auf die 
Verbindung von klassischer Quali-
tätssicherung mit verpflichtender
elektronischer Dokumentation von
medizinischen Daten. Die von uns
entwickelten Konzepte basieren
darauf, dass nur dokumentierte Qua-
lität transparent ist und dement-
sprechend honoriert wird. Dabei
liegt unser Augenmerk darauf, dass
der Aufwand für die niedergelasse-
nen Ärzte so gering wie möglich
gehalten wird. In diesem Sinne ver-
handeln wir mit potenziellen Ver-
tragspartnern eine differenzierte
Vergütung für unsere Mitglieder

entsprechend der Qualität ihrer Leis-
tung. Dies bedeutet, dass nur Ver-
tragsärzte und -psychotherapeuten,
die die Erbringung einer höheren
Qualität in der Behandlung ihrer
Patienten akzeptieren, entsprechend
honoriert werden. Um eine Auszeich-
nung für besondere Versorgungsqua-
lität zu erwerben, müssen eine Reihe
von Qualitätssicherungskriterien von
den Mitgliedern erfüllt werden. In
Frage kommen all jene Vertragsärzte
und -psychotherapeuten, die der 
Qualitätsausrichtung der KVB offen
gegenüber stehen. Es werden die Mit-
glieder ausgewählt, auf die sich die
Leistungen letztendlich konzentrie-
ren, während nicht-zertifizierte Ärzte
immer weniger zur Versorgung in
diesem Bereich beitragen.

Erfolgsbeispiel Koloskopie
Die Einführung der elektronische
Dokumentation in der Koloskopie ist
nur ein Projekt in der KVB, bei dem
eine erfolgreiche Steuerung des Leis-
tungsgeschehens erkennbar ist. Seit
2002 ist eine Dokumentation aller
präventiven Koloskopien bundesweit
verpflichtend. Allerdings hat die
Dokumentation auf Papier häufig
invalide Bögen und unverwertbare
Datenmengen zur Folge. Aus diesem
Grund wurde in der KVB ein Portal
zur elektronischen Dokumentation
der präventiven und kurativen Kolo-
skopien entwickelt. Als besonderer
Mehrwert gilt das Rückmeldesystem
für die teilnehmenden Ärzte, die
quartalsweise eine Auswertung ihrer

Daten im Vergleich zu denen
ihrer Kollegen erhalten und
damit die Möglichkeit haben,
ihre Leistung selbst zu
bewerten. Außerdem wird
der vorliegende Datenbe-
stand von über 250 000 elek-
tronischen Dokumentationen
für die präventive und die
kurative Koloskopie inner-
halb nur eines Jahres im Rahmen die-
ses Projekts wissenschaftlich evaluiert
und dient als Grundlage für Versor-
gungsforschung. Im März 2007 konn-
te ich für das Projekt „Elektronische
Dokumentation der Koloskopie“ in
Berlin den Felix Burda Award 2007
entgegennehmen. Die Ergebnisse der
Evaluation der Daten werden im Rah-
men der Digestive Disease Week
(DDW) in Washington D.C. im Mai in
Zusammenarbeit mit dem Institut für
Biometrie und Epidemiologie (IBE)
der LMU München in Form von sechs
Abstracts präsentiert und sollen zu
einer qualitätsgesicherten und damit
verbesserten Versorgung beitragen.

Erfolgreiche Vorhaben wie die Kolo-
skopie haben gezeigt, dass wir uns
mit der Qualitätsoffensive weiterhin
auf dem richtigen Weg befinden.
Allerdings werden die Handlungsop-
tionen der KVen im Selektivvertrags-
bereich durch das am 1. April 2007 in
Kraft getretene GKV-WSG erheblich
geschwächt. Auf der einen Seite sieht
die Gesundheitsreform 2007 eine
generelle Ausweitung der Möglich-
keiten zum Abschluss von Selektiv-

Der Gastkommentar
Die KV Bayerns oder das selektive Kontrahieren

verträgen vor, auf
der anderen Seite
jedoch werden 
wir zunehmend
eingeschränkt,
selbst den
Abschluss von
Selektivverträgen
vorzunehmen. Um
die Erfolgsstory
der KVB weiter
fortsetzen zu 
können, muss
dafür ein neuer

Rahmen geschaffen werden. 

Reaktionen auf das GKV-WSG
Die KVB versucht daher, sich durch
die Gründung der Gediselect, einer
ärztlich und psychotherapeutisch
getragenen Managementgesellschaft,
zu positionieren und somit eine 
starke Verhandlungsposition ihrer
Mitglieder gegenüber Kassen zu
schaffen. Die Gediselect soll dort aktiv
werden, wo die Möglichkeiten der
KVB enden, nämlich in der Konzeptio-
nierung und beim Abschluss von
Selektivverträgen. Ziel der Gediselect
ist es, sämtliche Chancen auszunut-
zen, die sich den Ärzten und Psycho-
therapeuten, Patienten, Kassen und
auch der KVB durch Selektivverträge
bieten. 
• Den Leistungserbringern wird die

Umsetzung innovativer Versor-
gungskonzepte ermöglicht, 

• Dadurch können den Patienten
fortschrittliche Behandlungsformen
und -methoden zugänglich
gemacht werden. 

• Die Krankenkassen haben durch
Selektivverträge die Chance, sich
gegenüber ihren Wettbewerbern

durch individuelle Angebote zu
differenzieren. 

• Die KVB hat den Vorteil, auf
bestehende Strukturen sowie
Erfahrungen mit dem Angebot
von Dienstleistungen, wie zum
Beispiel der Abrechnung, zurück-
greifen zu können. 

Wir verfolgen eine ambitionierte
und nachhaltige Vertragspolitik, bei
der Qualität und Wirtschaftlichkeit
durch elektronische Dokumentation
belegt werden und unsere Mitglie-
der sich durch nachgewiesene Leis-
tung auszeichnen und ein ihren
Leistungen entsprechendes Honorar
für ihre Anstrengungen erhalten.
Gleichzeitig sichern wir den Kosten-
trägern durch valide Dokumenta-
tion und Evaluation die Umsetzung
vereinbarter Vertragsinhalte zu.

Gestaltung der Zukunft 
Durch die Gründung der Gediselect
hält die KVB an ihrer Qualitätsaus-
richtung fest. Der bewährte Service
für unsere Mitglieder und weitere
Interessierte wird durch das Ange-
bot kompetenter Dienstleistungen
beibehalten. Vorhandene Ressour-
cen und die Infrastruktur in der KVB
können trotz der Auswirkungen des
GKV-WSG effizient ausgenutzt wer-
den. Ebenso zählt die Gestaltung
der ambulanten medizinischen Ver-
sorgung in Bayern weiterhin zum
Kompetenzbereich der KVB. Durch
diese Strategieausrichtung wird die
Zukunft der KVB und vor allem
ihrer Mitglieder gesichert.

Dr. med. Axel Munte

Dr. med. Axel Munte ist Vorstands-
vorsitzender der Kassenärztlichen
vereinigung Bayerns (KVB).

KBV-Vertreterversammlung in Münster am 14. Mai 2007 (Fortsetzung von Seite 1)

Dauerclinch mit dem Hausärzteverband
übergreifend agiert und auch den
regionalen Ausgleich im System
schafft. 
Köhler, der noch vor Inkrafttreten des
GKV-WSG passiven Widerstand
durch Nichtvollzug angekündigt
hatte, befindet sich bereits mitten im
Umsetzungsprozess. Man müsse
trennen zwischen dem kollektiv-
vertraglichen Bereich und dem Wett-
bewerbsfeld. Im ersten habe die KBV
als versorgungsebenen-übergreifende
Körperschaft klare Aufgaben. Sie ver-
handle eine neue Vergütungssyste-
matik für die Hausärzte und für die
Fachärzte. Basis sei der Beschluss der
Vertreterversammlung vom 22. Mai
2006 in Magdeburg. Damals habe sie
festgelegt, die Vergütungen für den
hausärztlichen und den fachärzt-
lichen Bereich jeweils getrennt 
weiterentwickeln zu können. Kein
Versorgungsbereich dürfe den jeweils
anderen benachteiligen. 
Genau das aber drohe jetzt durch die
gesetzlich vorgegebene unterschied-
liche Struktur und Leistungsbeschrei-

bung ärztlicher Leistungen und in
Folge davon die Leistungsbewertung. 
Das Konzept des beratenden Fachaus-
schusses für die hausärztliche Versor-
gung für den neuen Hausärzte-EBM
biete eine gute Grundlage für die Ver-
handlungen mit den Krankenkassen
im Bewertungsausschuss. Das gelte
auch für die Eckpunkte des Konzep-
tes für den neuen EBM für den fach-
ärztlichen Bereich, das aber noch
nicht fertig sei. 

Getrennte Schlafzimmer für 
Ärzte in der KV
Köhler machte sich ausdrücklich für
den körperschaftlichen Status der
KBV und der KVen stark. Im Kollek-
tivvertrag brauche die Ärzteschaft ein
Gegengewicht gegen die geballte
Macht der Krankenkassen. Das könne
nur das KV-System bieten, nicht zum
Beispiel die Berufsverbände. Da diese
keine Körperschaften des öffentli-
chen Rechts seien, fehle ihnen der
rechtliche Status, um ihren Mitglie-
dern gegenüber auch durchgreifen zu
können. Der Körperschaftsstatus

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Andreas Köhler, sieht seine Organisa-
tion an einer Weggabelung: Geht es für die KBV in Richtung Regulierungsbehörde oder in Richtung
Dienstleister?

Bi
ld

: J
oh

an
ne

s 
A

ev
er

m
an

n



Berufspolitik Nr. 6 • Juni 2007 5

Anzeige 

Euthyrox/Jodthyrox

169 x 188

habe viele Vorteile für die Mitglieder,
das habe auch das vertragsärztliche
Referendum bestätigt. Er verschwieg
dabei, dass das KV-System überwie-
gend schlechte Noten erhalten hatte
und die Zustimmung nur daher rühr-
te, dass es (noch) keine Alternativen
gibt. 
Genauso wichtig ist für Köhler, dass
das KV-System versorgungsebenen-
übergreifend arbeitet. Allerdings sei
das auch ein zweischneidiges
Schwert, räumte er ein. An der anhal-
tenden Diskussion um die angebliche
Benachteiligung der Hausärzte im
KV-System – „die eher viszeral als
cerebral motiviert ist“ – sehe man,
dass solche ‚Dolchstoßlegenden’ die
Arbeit sehr behindern können. 
Der KBV-Vorsitzende bemühte das
Bild der Ehe, um einen Ausweg auf-
zuzeigen: Das KV-System wolle die
Scheidung nicht, sondern an der
gemeinsamen Lebensplanung fest-
halten. In vielen funktionierenden
Ehen nutzten die Eheleute getrennte
Schlafzimmer – „diese getrennten
Schlafzimmer haben wir letzten Mai
in Magdeburg schon beschlossen“.
Jetzt sollten sie bezogen werden und
damit der Ehe neuen Schwung verlei-
hen. 
Doch wenn einer der Partner immer
von Trennung spreche, könne man
nicht über eine neue Rollenverteilung
entscheiden. Wenn das so weiter
gehe, werde dies das Ende des
bewährten, für Patienten relativ frei-
en Gesundheitssystems bedeuten.
„Wir hätten den restriktiven Gate-
Keeper, dessen Hauptaufgabe es ist,
Leistungen zu vermeiden. Von ver-
antwortlicher ärztlicher Tätigkeit
würden wir uns immer mehr entfer-
nen. Dagegen wehren wir uns.“ 
Dass es mit dem Ehe-Verhältnis auch
an der KBV-Spitze nicht zum Besten
steht, demonstrierte die Rede von
Köhlers Stellvertreter Ulrich Wei-
geldt, ehemals Vorsitzender des
Deutschen Hausärzteverbands. Der
plädierte nämlich, offenbar ohne
Köhler darüber in Kenntnis gesetzt zu
haben, für eine vorgezogene Umset-
zung der neuen Gebührenordnung
für die hausärztliche Versorgung. Das
würde bedeuten, dass bei einer haus-
ärztlichen Grundpauschale von 85
Euro Geld den Hausärzten zufließen
würde, dass der fachärztlichen Ver-
sorgung entzogen würde. 

Köhler, und mit ihm letztlich in
einem mit großer Mehrheit ange-
nommenen Beschluss die Vertreter-
versammlung, lehnte die vorgezoge-
ne Einführung einer hausärztlichen
Gebührenordnung ab und plädierte
dafür, getrennte Orientierungspunkt-
werte für den haus- und fachärztli-
chen Versorgungsbereich im Bewer-
tungsausschuss festzusetzen. Damit
soll die Möglichkeit zur getrennten
Festlegung und Weiterentwicklung
der haus- und fachärztlichen Vergü-
tungsanteile unter dem gemeinsa-
men Dach der KV/KBV geschaffen
werden. Noch einmal betonte die
Vertreterversammlung, dass bei der
Erarbeitung des EBM mit Wirkung

zum 1. Januar 2008 weder Strukturen
und Leistungsbeschreibungen noch
Leistungsbewertungen implementiert
werden dürfen, die den jeweils ande-
ren Versorgungsbereich benachteili-
gen. „Dies setzt getrennte Orientie-
rungspunktwerte voraus.“ 
Das Dilemma: Im Gesetz ist nur ein
einheitlicher Orientierungspunktwert
gefordert. Der Gesetzgeber müsste
also noch das Gesetz ändern, damit
die Forderung der Vertreterversamm-
lung realisiert werden kann. Köhler
ließ offen, ob das angesichts des vor-
geschriebenen Terminplans – „Wir
sind in einem erheblichen Zeitdruck“
– überhaupt zu schaffen ist. Wenn
die Selbstverwaltung das nicht
schafft, ist das BMG gefordert, auf
dem Wege der Rechtsverordnung
selbst für eine neue Gebührenord-
nung zu sorgen. 

KBV gegen Wiedereinführung des
FA für Innere Medizin
Beim Tagesordnungspunkt „Vorberei-
tung des Deutschen Ärztetags“
befasste sich die Vertreterversamm-
lung, obwohl dafür nicht zuständig,
vor allem aufgrund von Wortmeldun-
gen aus dem Kreis der Delegierten,
die dem Deutschen Hausärztever-
band angehören, mit dem Antrag des
BÄK-Vorstands, den Facharzt für
Innere Medizin wieder einzuführen.
Der Vorsitzende des Hausärztever-
bands in Baden-Württemberg, Dr.
Berthold Dietzsche, behauptete, das

Argument, EU-Recht lasse die Rosto-
cker Regelung mit dem Facharzt für
Innere und Allgemeinmedizin nicht
zu, sei wiederlegt. Die Etablierung
eines Allgemein-Internisten führe zu
einem „Stationssklaven“ im Kranken-
haus ohne jede Zukunftsperspektive.
Er verwies auf einen Artikel des ehe-
maligen Präsidenten der Bayerischen
Landesärztekammer und Allgemein-
arztes Dr. Hans Hege im Deutschen
Ärzteblatt, der dafür plädiert hatte,
den Facharzt für Innere Medizin wie-
der als „Hausarzt zu Pferde“ in der

ambulanten Versorgung zu installie-
ren. Das verschärfe die Probleme in
der hausärztlichen Versorgung. 

In dieselbe Kerbe hieb auch der Vor-
sitzende des Bayerischen Hausärzte-
verbands, Dr. Wolfgang Hoppenthal-
ler: Heute werde der Allgemein-
Internist an keinem Krankenhaus
gebraucht. 
Sorgfältig und bedachtsam bemühte
sich BDI-Präsident Dr. Wolfgang
Wesiack, die größten Missverständ-
nisse auszuräumen. Die Wiederein-
führung des Facharztes für Innere
Medizin sei eine Initiative der Bun-
desärztekammer, nicht des BDI oder
der DGIM. Es gehe um die Wieder-

einführung des Facharztes für Innere
Medizin im stationären Bereich, „weil
wir ihn brauchen“. Der Weg in die
Spezialisierung sei eine Sackgasse.
Die Innere Medizin benötige einen
Aufbau, der vom Allgemeinen zur
Spezialisierung gehe. 
Der von den Hausärzte beschworene
Mangel an Ärzten bestehe nicht nur
im hausärztlichen, sondern auch im
fachärztlichen Bereich. Der in Rostock
beschlossene Facharzt für Innere und
Allgemeinmedizin werde durch die
Wiedereinführung überhaupt nicht
tangiert. Einen „Hausarzt zu Pferde“
und einen „Hausarzt zu Fuß“ werde
es daher nicht geben. Wenn sich der
Facharzt für Innere Medizin als Haus-
arzt niederlassen wolle, müsste er
sich noch zwei Jahre in Allgemein-
medizin weiterbilden. 
Wesiack beteuerte: „Wir Internisten
sind bereit und willens, gemeinsam
Konzepte zu entwickeln, damit der
Ärzte-Mangel behoben werden
kann.“ Und er fragte: „Von wem soll
denn der Facharzt für Innere und 
Allgemeinmedizin weitergebildet
werden, wenn es keinen Facharzt für
Innere Medizin mehr gibt?“
Das Bemühen war erfolglos. Mit gro-
ßer Mehrheit forderte die KBV-Ver-
treterversammlung den Deutschen
Ärztetag auf, die Wiedereinführung
des Facharztes für Innere Medizin
abzulehnen. KBV-Vorsitzender Köhler
verhehlte seine Bedenken nicht: „Mit
einem solchen Beschluss tue ich mich
sehr schwer. Hier tun wir etwas, was
die Krankenkassen seit Jahrzehnten
fordern, wir Ärzte aber immer abge-
lehnt haben, nämlich das Vertrags-
recht über das Bildungsrecht der Län-
der zu stellen.“ 

KS
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Die Mehrheit der Vertreterversammlung lehnte die vorgezogene Einführung einer hausärztlichen
Gebührenordnung ab und plädierte dafür, getrennte Orientierungspunktwerte für den haus-  und
fachärztlichen Versorgungsbereich im Bewertungsausschuss festzusetzen.

Auch bei der KBV-Vertreterversammlung wurde die Wiedereinführung des Internisten ohne Schwer-
punkt diskutiert. „Von wem soll der Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin ausgebildet werden,
wenn es keinen Facharzt für Innere Medizin mehr gibt?“, fragte BDI- Präsident Dr. Wolfgang Wesiack.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in
seinem Urteil vom 11. Januar 2007
(Az. VI R 8/05) entschieden, dass Auf-
wendungen für Fachkongresse als
Werbungskosten bei den Einkünften
aus nichtselbstständiger Arbeit
abziehbar sein können, wenn ein
konkreter Zusammenhang mit der
Berufstätigkeit besteht. Dies ist im
Rahmen einer Gesamtwürdigung
aller Umstände des Einzelfalls zu
bestimmen.
Bildungsaufwendungen können nach
der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes Werbekosten sein sofern
sie beruflich veranlasst sind. Eine
berufliche Veranlassung ist gegeben,
wenn ein objektiver Zusammenhang
mit dem Beruf besteht und die Auf-
wendungen subjektiv zur Förderung
des Berufs getätigt werden. Aufwen-
dungen für einen Lehrgang sind dem-
nach dann als Werbungskosten
abziehbar, wenn ein konkreter
Zusammenhang mit der Berufstätig-
keit besteht. Ob dies zutrifft ist nach
Würdigung aller Umstände des Ein-
zelfalls zu beurteilen.
Ebenfalls im Rahmen einer Gesamt-
würdigung ist zu bestimmen, ob bei

einem Fortbildungslehrgang, der wie
im Streitfall nicht am Wohnort des
Steuerpflichtigen stattfindet, neben
den reinen Kursgebühren auch die
Aufwendungen für die mit dem Lehr-
gang verbundenen Reise als Wer-
bungskosten abziehbar sind. Dabei
kann die steuerliche Berücksichti-
gung der Aufwendungen nicht allein
deshalb versagt werden, weil die Bil-
dungsmaßnahme im Ausland stattge-
funden hat.
Der vollständige Abzug der Reisekos-
ten setzt voraus, dass die Reise aus-
schließlich oder nahezu ausschließ-
lich der beruflichen Sphäre zuzuord-
nen ist. Das ist dann der Fall, wenn
der Reise ein unmittelbarer berufli-
cher Anlass zugrunde liegt und die
Verfolgung privater Reiseinteressen
nicht den Schwerpunkt der Reise bil-
det. Gleiches gilt, wenn die
berufliche Veranlassung
bei weitem überwiegt und
die Befriedung privater
Interessen, wie z.B. Erho-
lung, Bildung und Erweite-
rung des allgemeinen
Gesichtskreises nicht ins

Werbungskosten absetzbar
Aufwendungen für Fachkongresse im Ausland

Gewicht fällt und nur von unterge-
ordneter Bedeutung ist.
Begrüßenswert ist insbesondere die
Entscheidung des BFH dahingehend,
dass es zum Nachweis der tatsächli-
chen Teilnahme an den Veranstaltun-
gen nicht in jedem Fall eines Anwe-
senheitstestates bedarf. Maßgeblich
ist alleine, dass die Teilnahme zur
Überzeugung des Gerichts feststeht.
Der Bundesfinanzhof bestätigt mithin
seine bisherige Rechtsprechung in
Bezug auf die Absetzbarkeit für die
Aufwendungen für die Teilnahme an
Fachkongressen auch im Ausland als
Werbungskosten.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für 

Steuerrecht Helge Rühl

Rechtsanwälte Ulsenheimer & 

Friederich

E-Mail: Ruehl@uls-frie.de
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Schnelle Absprache bei 
regionalen Aufgaben

1. Regionaltagung der Vorstände der norddeutschen Landesverbände in Vielank

Am 24. und 25. Februar 2007 wurde im mecklenburgischen Vielank die erste Regionaltagung der nord-
deutschen Landesvorstände des BDI durchgeführt. Die Idee für eine solche Regionaltagung entstand
bereits im April 2006 bei intensiven und insbesondere konstruktiven Gesprächen zwischen den Vorstän-
den der Landesverbände Mecklenburg-Vorpommerns und Niedersachsens. Breite Zustimmung wurde
dann auch von den weiteren teilnehmenden Landesverbänden aus Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein geerntet. 

Zu Beginn der Tagung erläuterte der
Vorsitzende des in diesem Jahr feder-
führenden Landesverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern, Bernd Helm-
ecke, kurz die Grundüberlegung für
die Durchführung der Klausurtagung
und formulierte die Kernpunkte für
die sich anschließende Diskussion. Er
erläuterte auch den Hintergrund für
die Wahl des Veranstaltungsortes. Die
Gemeinde Vielank befindet sich

unweit der historisch sowohl zu
Mecklenburg als auch zu Niedersach-
sen gehörenden Gemeinde Amt Neu-
haus. Ein Ort, welcher also auch his-
torische Gemeinsamkeiten aufzeigt
und deshalb symbolträchtig für
regionale Verbundenheit steht. 
In einem Leitreferat stellte der stell-
vertretende Vorsitzende des Landes-
verbandes Niedersachsen, Dr. Klaus-
Jürgen König, die aktuelle gesund-

Die Landesverbände von Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Sachsen-
Anhalt und Schleswig- Holstein wollen künftig gemeinsame Veranstaltungen planen.

Seit Jahren gehört es zum Standardrepertoire der Gesundheitspolitiker,
Krankenkassenvertreter und sogar altgedienter KV-Funktionäre zu
behaupten, dass die Doppeluntersuchungen eine ganz wesentliche 
Ursache für die Finanzierungsmisere der GKV seien. Millionenbeträge
werden genannt. Insbesondere Prof. Lauterbach erwähnt, dass man auf
diesem Wege das System sanieren könne. 
Dabei ist die so genannte doppelte Facharztschiene voll ins Visier 
geraten, wobei man insbesondere vermutet hat, dass teure, bildgebende
Verfahren besonders oft wiederholt würden.
Es war schon immer vermutet worden, dass diese plakativ vorgetrage-
nen Behauptungen durch Zahlen nicht bewiesen werden können. Dies
hat die Akteure aber nicht daran gehindert, ihre Argumente gebetsmüh-
lenartig zu wiederholen.
Prof. Rürup hat mit dem IGES-Insitut endlich eine Untersuchung zu 
diesem Thema durchgeführt und dabei festgestellt, dass Doppel-
untersuchungen vorkommen aber bei Vermeidung nicht mehr als 
0,23 Prozent der Krankenkassenausgaben einsparen würden.
Besonders interessant ist, dass die bildgebenden Verfahren auf ein Jahr
betrachtet kaum wiederholt werden.
Man muss die kritische Frage stellen, warum diese Untersuchung erst
jetzt durchgeführt wurde, nachdem die Diskussion über die doppelte
Facharztschiene durch neue Gesetzgebungsverfahren nahezu beendet
ist. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird somit das eingeläutete Ende
des Facharztes in der freien Praxis nicht mehr stoppen.

HFS

heitspolitische Entwicklung und spe-
zielle Auswirkungen auf die Tätigkeit
in Niedersachsen dar. 
In der sich anschließenden regen Dis-
kussion wurden im Ergebnis eine
schnelle Absprache bei der Lösung
regionaler Aufgaben vereinbart. Die
teilnehmenden Landesverbände wol-
len zukünftig gemeinsame Veranstal-
tungen planen. 
Über den Sprecher der Landesverbän-
de, Herrn Dr. Horst Feyerabend,
erging der Antrag an den Vorstand
des BDI, künftig generell den Begriff
Landesgruppe durch Landesverband
zu ersetzen. 
Der Präsident des BDI, Dr. Wolfgang
Wesiack, stellte in einem Resumee
die Veranstaltung als Erfolg dar. Die
Bildung von regionalen Strukturen im
gesamten Bundesgebiet wird geprüft. 
Der Regionalverbund Nord trifft sich
an gleicher Stelle wieder am
Wochenende nach Aschermittwoch
2008 zur Klausur, dann unter Leitung
des Vorstandes des Landesverbandes
Niedersachsen mit seinem Vorsitzen-
den Dr. Michael Bodammer.

Kommentar
Die Doppeluntersuchungen

– Anzeige –
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BDI-Präsident Dr. Wolfgang Wesiack
machte zu Beginn in seinem Bericht
zur Lage klar, dass der Wahlkampf
bereits begonnen hat. Die erste Land-
tagswahl wird im Mai 2007 in Bremen
stattfinden. Im Jahr 2008 folgen Land-
tagswahlen in Hessen, Niedersachsen
und Hamburg, dann finden Kommu-
nalwahlen in Bayern und Schleswig-
Holstein statt, im Herbst 2008 stehen
Landtagswahlen in Bayern an. Im
Wahljahr 2009 finden die Wahl des

Kontrahierungszwang. Der Basistarif
wird bei einem zu erwartenden
Zustrom von PKV-Versicherten zur
Prämienerhöhungen in den anderen
Tarifen führen. Durch die Portabilität
der Altersrückstellungen wird der
Wechsel von einer privaten in eine
andere private Krankenversicherung
erleichtert. 
Auf der anderen Seite werden PKV-
Elemente in die GKV eingeführt:
Wahltarife mit Selbstbehalt, Kosten-

Bundespräsidenten und die Europa-
Wahlen statt sowie im Herbst die
Wahlen zum 17. Deutschen Bundestag.
Die Politik ist folglich permanent im
Wahlkampf, eine sachorientierte Poli-
tik findet so gut wie nicht statt. 
Eine der Auswirkungen des GKV-
WSG ist laut Wesiack die GKV-isie-
rung der PKV und die PKV-isierung
der GKV. Es wird die Pflicht zur Versi-
cherung für alle Bürger eingeführt.
Auch für die PKV besteht damit ein

Anzeige 
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erstattung, Prämien für Nicht-
Inanspruchnahme und Tarife für
besondere Versorgungsformen. 
Die nächste Baustelle ist der EBM
2008. In Wesiacks Augen ist der Zeit-
plan mit dem Ziel 1.10.2007 viel zu
eng gefasst. Ohne zusätzliche Finanz-
mittel droht ein neues EBM-Chaos
(siehe Resolution).
Der Vorstand befasste sich intensiv
mit der Vorbereitung des 110. Deut-
schen Ärztetags Mitte Mai in Müns-

„Nur gemeinsam sind
wir stark“

Vorstandssitzungen des BDI am 13. und 14. April 2007 in Wiesbaden

Am Vorabend des 113. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin
trafen sich der engere und der erweiterte Vorstand des Berufsverbands Deutscher
Internisten BDI e.V. in Wiesbaden zu zwei Sitzungen. In einer einstimmig verab-
schiedeten Resolution zum neuen EBM kam die Geschlossenheit der BDI-Vor-
standsmitglieder zum Ausdruck. 

Resolution
Der BDI beobachtet mit Sorge die Vorbereitungen zum neuen EBM entsprechend den Vorgaben des
WSG, das den Vertragsärzten eine Vergütung nicht in Punkten, sondern in Euro und Cent verspricht.
Unter einer Ausgabenobergrenze wird diese Vorgabe aber zu einem ungedeckten Scheck. 
Der BDI fordert deshalb den Bewertungsausschuss auf, folgende Essentials zu beachten:
•  Die Leistungsbewertung in Euro und Cent hat nur nach dem kalkulatorischen und nicht nach dem

rechnerischen Punktwert der Vergangenheit zu erfolgen.
•  Der Vertragsarzt darf nicht gezwungen werden, nach einer Mengenbegrenzung durch Regel-

leistungsvolumen seine Leistungen abgestaffelt unter Wert zu erbringen. Die KV und nicht der 
einzelne Vertragsarzt ist für die flächendeckende Sicherstellung verantwortlich.

•  Die angestrebte Pauschalierung könnte soweit gehen, dass sich die einzelne Leistung nicht mehr 
darstellt und damit ein Qualitätsverlust der Versorgung droht. 
Die bei der Einführung des EBM 2000plus gemachten Fehler dürfen sich nicht wiederholen. 

ter. Die Chancen stehen nicht
schlecht, dass das Anliegen des BDI,
den Facharzt für Innere Medizin ohne
Schwerpunkt wieder in die Weiter-
bildungsordnung einzuführen, dies-
mal von Erfolg gekrönt werden wird.
„Wir gehen mit Optimismus nach
Münster“, betonte Wesiack und fügte
unter dem Beifall der Vorstandsmit-
glieder hinzu: „Nur gemeinsam sind
wir stark.“

KS

Ich freue mich sehr, Ihnen die herzli-
chen Glückwünsche der internisti-
schen Schwesterorganisation, des
Berufsverbandes Deutscher Internis-
ten, zum 125. Jubiläum übermitteln zu
dürfen.
Lieber Herr Hiddemann! Auch meine
persönlichen Glückwünsche gehen an
Sie verbunden mit dem Dank für die
vertrauensvolle und enge Zusammen-
arbeit im letzten Jahr. Dank Ihres gro-
ßen Einsatzes sind DGIM und BDI
enger zueinander gerückt. Viel Erfolg
mit diesem Jubiläumskongress!
Nun ist es also in Kraft, das GKV-WSG,
das Gesetzliche-Krankenversiche-
rungs-Wettbewerbsstärkungs-Gesetz.
Erschöpft lehnen sich die Politiker
zurück – endlich, es ist vollbracht –
und wissen doch genau, dass die
ursprünglich formulierten Ziele nicht
erreicht worden sind. Die große Koali-
tion hat die große Chance vertan,
generationengerechte und demografie-
feste Finanzstrukturen in der GKV zu
schaffen. Stattdessen hat sie mit dem
geplanten Gesundheitsfonds ein Meis-
terstück politischer Unzulänglichkeit
abgeliefert. Der Weg zu diesem Gesetz
war abstrus, bisweilen auch nicht frei
von Komik – denken Sie nur an die
diversen „Durchbrüche“, die nach lan-
gen Nachtsitzungen von übermüdeten
Parteivorsitzenden verkündet werden
mussten. Dass Union und SPD gegen
alle Vernunft und gegen den erklärten
Willen aller Beteiligten im Gesund-
heitswesen handelten, war letztlich
eine Frage des politischen Überlebens.

dieses Gesetzes die Verantwortung
trägt. Und wer die Verantwortung
trägt für die Schließung des Kranken-
hauses in unmittelbarer Nähe oder für
den Verlust der gewohnten flächen-
deckenden und wohnortnahen ambu-
lanten Versorgung durch Haus- und
Fachärzte. Diese vom Gesetzgeber
beabsichtigte so genannte Marktberei-
nigung wird für ältere Menschen,
Familien mit Kindern und einkom-
mensschwache Bevölkerungsteile zu
enormen Problemen führen. Wir wer-
den diese Probleme aufzeigen – mit
allen uns zur Verfügung stehenden
Mitteln. Die Auswirkungen dieser
Reform werden nach und nach zu
Tage treten. Ich bin ganz sicher, dass
die Menschen wissen, wer ihnen das
eingebrockt hat und dies auch vor der
nächsten Wahl nicht vergessen ist.
Doch jetzt zu einem erfreulicheren
Thema: der Chance zur Wiedereinfüh-
rung des Facharztes für Innere Medi-
zin auf dem kommenden Deutschen
Ärztetag im Mai in Münster. Es sieht
allerdings nicht nach einem „Westfäli-
schen Frieden zu Münster und Osna-
brück“ wie 1648 aus, als nach 30-jäh-
rigem Kampf Katholiken und Protes-
tanten, Habsburger und andere euro-
päische Großmächte der mehrjährigen
diplomatischen Kunst folgend, einen
dauerhaften Frieden schlossen. Wir
Internisten sind für diesen Frieden.
Wir bauen auf Kooperation statt Kon-
frontation. Dazu gehört aber für uns
unverzichtbar die Wiedereinführung
des FA für Innere Medizin. Wir haben
das Recht, wie es jeder anderen Arzt-
gruppe auch zusteht, uns die Weiter-
bildung zu geben, die wir für die Ver-
sorgung von Patienten mit internisti-
schen Erkrankungen brauchen.
Selbst die EU-Kommission droht mit
einem Vertragsverletzungsverfahren,

Sachliche Argumente dabei spielten
keine Rolle. Ohne diesen Formelkom-
promiss zu Lasten der Patienten und
Leistungsträger im Gesundheitswesen
wäre die Koalition am Ende gewesen.
Was aber, frage ich Sie, wäre daran so
schlecht gewesen? Diese Reform wäre
uns jedenfalls erspart geblieben.
Was will die Regierung eigentlich?
Wirklich mehr Wettbewerb oder doch
nur mehr staatlichen Zentralismus?
Geradezu grotesk ist es doch, wenn
nun das demografiefeste Modell der
privaten Krankenversicherung Schritt
für Schritt der gesetzlichen Kranken-
versicherung angeglichen wird, um
den Weg frei zu machen für die staat-
liche Einheitskasse. Diese GKV-isie-
rung eines Teils der PKV wird über die
Einführung des sog. Basistarifes
gesteuert. Auf der anderen Seite gibt
es auch die PKV-isierung der GKV mit
der Einführung der neuen Wahltarife
mit Beitragsrückerstattung oder
Selbstbehalten. Und was macht der
gesunde junge Versicherte? Er geht
natürlich in die günstigen Wahltarife
mit Rückerstattung. Die chronisch
kranken Versicherten, die ca. 80% der
Kosten verursachen, können dies aber
nicht. Dieser Wettbewerb in den
Wahltarifen wird das Solidarprinzip
auf Dauer entscheidend gefährden,
wenn nicht sogar aushebeln.
Deshalb werden wir Ärzte nicht müde
und nicht nachlassen in unserer Auf-
klärungsarbeit, deshalb werden wir
die Patienten dauerhaft darüber infor-
mieren, wer für die negativen Folgen

wenn Deutschland jetzt keine EU-
kompatible Form für die Notifizierung
der Facharztbezeichnung „Innere
Medizin“ vorlegt. Wir sind deshalb
dem Vorstand der Bundesärztekam-
mer außerordentlich dankbar, dass er
dieses Thema noch einmal auf die
Tagesordnung des Deutschen Ärzteta-
ges gesetzt hat.
DGIM und BDI haben ihre Hausaufga-
ben zusammen mit der BÄK gemacht
und legen einen einheitlichen und
abgestimmten Vorschlag dem Deut-
schen Ärztetag zur Entscheidung vor.
Dieses modulartige Konzept, welches
die Beschlüsse von Rostock und Köln
nicht verändert, sondern nur erwei-
tert, führt als 3. Komponente neben
dem Facharzt für Innere und Allge-
meinmedizin und dem Facharzt für
Innere Medizin und Schwerpunkt xy
den Facharzt für Innere Medizin wie-
der ein, den wir dringend im Kranken-
haus zur Versorgung von Patienten
mit internistischen Erkrankungen
brauchen.
Zuversichtlich und gelassen werden
wir die Delegierten der Allgemein-
ärzte, der anderen Arztgruppen, des
Marburger Bundes und der anderen
Verbände, die Vertreter der Landesärz-
tekammern und die ärztliche Öffent-
lichkeit mit unseren Argumenten zu
überzeugen versuchen. Lieber Herr
Professor Hiddemann, wir beide sind
optimistisch, dass uns dies gelingen
wird. Unseren Optimismus schöpfen
wir aus der Kraft unserer Zusammen-

Grußwort des Präsidenten Dr. med. Wolfgang Wesiack zur
113. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin
in Wiesbaden am 15. April 2007

arbeit. DGIM und BDI, diese beiden
großen Organisationen der Inneren
Medizin, haben erkannt, dass Tren-
nendes hinter dem Gemeinsamen
zurück stehen muss, dass wir zusam-
men stärker sind.
Aus diesen Überlegungen heraus ist
auch die gemeinsame Durchführung
des Deutschen Internistentages ent-
standen, den wir gemeinsam, BDI und
DGIM, erstmalig vom 25. bis 27. Okto-
ber 2007 in Berlin durchführen wer-
den. Wir werden dort, mehr noch als
in Wiesbaden, wo traditionell die wis-
senschaftliche Medizin und die Fort-
schritte in der Inneren Medizin im
Mittelpunkt stehen, gesundheitspoliti-
sche Themen unter dem Thema
„Nachhaltige Gesundheits- und
Gesellschaftspolitik aus Sicht der
Inneren Medizin“ in den Vordergrund
stellen. Aber wir wären nicht Internis-
ten, wenn wir nicht auch der Fortbil-
dung ihren wichtigen Stellenwert ein-
räumen würden.
Schon heute möchte ich Sie, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, auch im
Namen von Herrn Professor Ertl, dem
nächsten Vorsitzenden der DGIM und
den beiden Tagungspräsidenten, den
Herrn Professoren Riemann und Hid-
demann, ganz herzlich nach Berlin
einladen.
Doch geht heute unser Blick auf die
Eröffnung dieses Jubiläumskongresses.
Gutes Gelingen und viel Erfolg
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Schröder,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Professor Hoppe,
sehr geehrter, lieber Herr Kongresspräsident Hiddemann
meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen!


